
 
 
 
Ad-hoc-Mitteilung  
nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung  
 
 
Adinotec AG setzt Volumen der Kapitalmaßnahme auf EUR 454.154,00 fest 

 
München, 09. April 2018 – Vorstand und Aufsichtsrat der an der Frankfurter Wertpapierbörse 
notierten Adinotec AG (ISIN DE000A2DA406) haben am heutigen Tage beschlossen, das Volumen 
der am 08. März 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017/I auf 
EUR 454.154,00 festzusetzen. Der vorgenannte Beschluss vom 08. März 2018 sah vor, das 
Genehmigte Kapital 2017/I in Höhe von bis zu EUR 485.827,00 auszunutzen.  Auf Basis des 
Hauptversammlungsbeschlusses vom 31. August 2017 wurde das Genehmigte Kapital 2017/I damit in 
Höhe von EUR 454.154,00 teilweise ausgenutzt und das Grundkapital der Gesellschaft auf 
EUR 2.397.462,00 erhöht. Im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebotes und der Privatplatzierung 
wurden sämtliche, insgesamt 454.154 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu den festgelegten 
Ausgabebeträgen gezeichnet und übernommen. 
 
 
Disclaimer:  
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und 
stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Adinotec 
AG noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Kanada, Japan oder Australien dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen 
dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 
Japan oder Australien verteilt, veröffentlicht oder dorthin übermittelt werden. Wertpapiere dürfen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer 
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Adinotec AG sind nicht und 
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung noch nach den 
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert und werden in diesen Ländern weder verkauft 
noch zum Kauf angeboten. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger 
Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die 
Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. 

 
 
 
Kontakt: 
Adinotec AG 
Hohenzollernstraße 89 
D-80796 München 
contact@adinotec.com 
www.adinotec.com 
 
Susan Hoffmeister 
Cross Alliance communication GmbH 
Freihamer Straße 2 
D-82166 Gräfelfing/München 
Telefon: 089 89 82 72 27 
E-Mail: sh@crossalliance.de 


